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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bw-10-184/21

Aktenzeichen:

Amt: Ordnung, Soziales, Personal,
Organisation

zu behandeln in:

Datum: 01.09.2021 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Babybegrüßungsgeschenk Plüsch-Elch Fridolin  (Antrag Fraktion Borkwalder
Wählergemeinschaft und Bürgermeister Herrn Eska) 
Kurzinfo zum Beschluss 
 

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten: 963,30 Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung: 963,30 

Veranschlagung: Ja mit 300,00 

Produktkonto: 11100 531800 FinanzH: ErgebnisH: 2021

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

AFB 1 15.09.2021
GV 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bw-10-184/21

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkwalde beschließt: Für jedes neugeborene Kind in Borkwalde
ein Willkommensgeschenk in Form eines Plüsch-Elches Fridolin  mit dem Logo von
Borkwalde zu überreichen.
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Durch dieses schwedentypische Plüsch-Tier erhalten die Neubürger ein Andenken an
Borkwalde, auch wenn sie künftig nicht mehr in Borkwalde wohnen sollten. Die Kosten
hierfür können aus den Haushaltsmitteln für Heimatpflege (Öffentlichkeitsarbeit) Produkt
28100 in Höhe von 963,10 Euro für 100 Stück finanziert werden. Gleichzeitig zur
Refinanzierung wäre ein Verkauf auf der LAGA Beelitz möglich.

Anm. der Verwaltung:
Für die Babybegrüßungs- und Schulstarterpakete ist die Haushaltsstelle 11100 531800
(Gemeindeorgane & allgemeine Verwaltung) mit 300,00  vorgesehen. Bisher wurden
daraus in diesem Jahr keine Mittel verwendet. Der fehlende Restbetrag kann aus Mitteln der
Heimatpflege 28100 531800 (1.500,00  für Sommer- und Kinderfest sowie ggf. nicht
benötigte Mittel aus Zuschüssen an Vereine und Interessengemeinschaften) wie im
Beschlussantrag vorgesehen durch Mittelübertragung zugeführt werden.    


